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Sitzungsbericht 1006 

Schlußanträge des Generalanwalts Jean Mischo vom 11. Dezember 1986 1014 

Urteil des Gerichtshofes (Fünfte Kammer) vom 26. Februar 1987 1032 

Leitsätze des Urteils 

1. Handlungen der Organe — Gültigkeitsvermutung — Inexistenter Verwaltungsakt — Begriff 

2. Handlimgen der Organe — Rücknahme — Rechtswidrige Rechtsakte — Voraussetzungen 

1. Für einen — auch fehlerhaften — Ver
waltungsakt spricht im Gemeinschafts
recht die Vermutung der Gültigkeit, bis 
er aufgehoben oder von der Stelle, die 
ihn erlassen hat, ordnungsgemäß zurück
genommen worden ist. Die Qualifizie
rung eines Verwaltungsakts als inexistent 
erlaubt — außerhalb der Klagefristen — 
die Feststellung, daß dieser Akt keine 
Rechtswirkung entfaltet hat, und muß 
daher Akten vorbehalten bleiben, die mit 
besonders schweren und offensichtlichen 
Fehlern behaftet sind. 

2. Die Rücknahme eines rechtswidrigen 
Rechtsakts ist zulässig, wenn sie inner
halb einer angemessenen Frist erfolgt und 
die Stelle, die ihn erlassen hat, in ausrei
chendem Maße berücksichtigt hat, inwie
weit der Adressat des Rechtsaktes even
tuell auf dessen Rechtmäßigkeit ver
trauen durfte. Werden diese Vorausset
zungen nicht beachtet, so verstößt die 
Rücknahme gegen die Grundsätze der 
Rechtssicherheit und des Vertrauens
schutzes und ¡st daher aufzuheben. 
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